
Ein Teil des Berichts des Cardoso-Panels zu den Beziehungen zwi-
schen den Vereinten Nationen und der Zivilgesellschaft1 widmet sich
den Funktionen des Parlamentarismus auf globaler Politikebene.
Auch der Deutsche Bundestag hat sich mit dieser Thematik befaßt.
So hat der Bundestagspräsident den Unterausschuß Vereinte Natio-
nen und die deutsche Delegation in der Interparlamentarischen Uni-
on (IPU) mit Schreiben vom 3. November 2004 beauftragt, dazu Vor-
schläge zu erarbeiten. Der Unterausschuß ist in einer öffentlichen
Anhörung am 14. März 2005 in einen Dialog mit der Politikwissen-
schaft getreten. Die Überlegungen sind in den Kontext des Ist-Zu-
stands und der Perspektiven der Beteiligung des deutschen Parla-
ments an UN-politischen Fragen zu stellen.

Die Gründung der Vereinten Nationen 1945 – nach dem Scheitern
des Völkerbunds – hat eine Ordnung der Staaten für die Weltbevöl-
kerung installiert, auf der Grundlage eines völkerrechtlichen Vertrags.
Völkerrechtliche Verträge werden von den Regierungen der Staaten
geschlossen. Aufgrund welcher innerstaatlichen Ordnung oder Ver-
fassung sie gültig werden, ist dabei offen. Zumindest ist die demokra-
tische Legitimierung der Staatenregierungen keine Voraussetzung für
die rechtliche Verbindlichkeit. Ungeachtet dieser völkerrechtlichen
Tatsachen beginnt die Präambel der Charta der Vereinten Nationen
mit dem Satz »We the Peoples« – »Wir, die Völker«.
Es mag eine semantische Frage, auch eine Frage erkenntnisleitender
sozialwissenschaftlicher Theorie sein, ob ›die Völker‹ Gesellschaf-
ten meinen, und mehr noch, ob diese Gesellschaften die Weltbevöl-
kerung zu einer Weltgesellschaft zusammenführen. 
In der Realität aber hat sich bereits eine Weltgesellschaft entwickelt,
punktuell, dispers, aber kontinuierlich. Gesellschaften, und eben auch
die Weltgesellschaft, artikulieren konstitutiv gemeinsame Interes-
sen. Sie fragen nach den Wegen der Durchsetzung dieser Interessen.
Und das wirft die Frage nach der Legitimierung von staatlicher Macht-
ausübung auch im weltgesellschaftlichen Zusammenhang auf. Die
staatliche Ordnung der Vereinten Nationen hat diese Funktion einer-
seits dem UN-Sekretariat übertragen, mit dem Generalsekretär an
der Spitze, andererseits den Regierungen der Mitgliedstaaten, vor-
rangig den Ständigen und gewählten Mitgliedern des Sicherheitsrats.
Beiden gegenüber stellt sich die Frage nach der Legitimation ihres
weltpolitischen Handelns. Dabei haben es die meisten Regierungen
einfacher als das UN-Sekretariat: sie sind innerstaatlich durch allge-
meine Wahlen demokratisch legitimiert. Die UN-Verwaltung besitzt
höchstens eine abgeleitete Legitimierung, in Form der Wahl des Ge-
neralsekretärs durch die Regierungen der Mitgliedstaaten. Je mehr –
vor allem nach dem Ende des Ost-West-Konflikts – sich die Auf-
gaben und das Handeln der UN von der globalen Sicherheitspolitik,
der klassischen Domäne der Regierung auch in demokratischen
Staaten, zur globalen nachhaltigen Entwicklungspolitik verlagerten,
desto mehr stellte sich die Frage nach ihrer Legitimation. Gesell-
schaften artikulieren Interessen zunächst spontan und in offenen Or-
ganisationsstrukturen. Genauso ist das Wirken von globalpolitisch
orientierten nichtstaatlichen Organisationen (NGOs) zu sehen. Ihre
Bezeichnung als Teile der Zivilgesellschaft ist dabei interpretations-
bedürftig. Gesellschaften sind zweifelsfrei zivil, im Gegensatz zu
staatlich. Sie müssen nicht zivil im Gegensatz zu unfriedlich oder ge-
waltbereit sein, im Gegenteil: politische Machtausübung und Staat
sind Antworten auf die Unfriedlichkeit von Gesellschaften. Aber zi-
vilisierte Gesellschaften verlangen nach Verfaßtheit der politischen

Machtausübung, und genau das begannen NGOs zu tun, nachdem sie
die Weltöffentlichkeit mit globalen Themen erreicht hatten. Ein schlüs-
siger Prozeß, selbst wenn Gesellschaften nicht zwingend als Kom-
munikationszusammenhänge definiert werden, wie es Jürgen Haber-
mas oder Niklas Luhmann tun.
Der Millenniums-Gipfel der Vereinten Nationen im September 2000
war in diesem Zusammenhang ein geeigneter Anlaß, die Legitima-
tionsproblematik der UN aufzugreifen. In der Millenniums-Erklä-
rung2 haben sich die Staats- und Regierungschefs der Mitgliedstaa-
ten unter anderem darauf verständigt,

– alle Länder darin zu bestärken, die Prinzipien der Demokratie an-
zuwenden;

– sich kollektiv für intensivere politische Integrationsprozesse ein-
zusetzen, um die echte Mitwirkung aller Bürger in allen Ländern
sicherzustellen.

Dominant in dieser Millenniums-Erklärung bleibt der Bezug zu De-
mokratie und Mitwirkung in den Mitgliedstaaten, gleichwohl sind
die Bezüge zur UN-Ebene zwingend.
Als eine Folge dieser Erklärung berief der UN-Generalsekretär im
Februar 2003 eine sogenannte Gruppe namhafter Persönlichkeiten
(Panel of Eminent Persons), die sich der Legitimierungsfrage der
Vereinten Nationen durch die Weltgesellschaft annehmen sollte. Ihr
Auftrag lautete, die Beziehungen zwischen den Vereinten Nationen
und der Zivilgesellschaft zu überprüfen (»to review the relationship
between the United Nations and civil society«). Die Generalversamm-
lung hatte dieses Vorhaben zuvor begrüßt. Nach seinem Vorsitzen-
den, dem ehemaligen brasilianischen Präsidenten Fernando Henrique
Cardoso, Cardoso-Panel genannt, legte die Gruppe am 7. Juni 2004
ihren Bericht vor3.
Ging der Generalsekretär in seinem Auftrag nicht explizit auf den
Parlamentarismus ein, so schloß das Panel in seinen Arbeitsauftrag
(Terms of Reference) ›Parlamentarier und den Privatsektor‹ die Fra-
gestellung verbesserter Zusammenarbeit zwischen den UN und der
Zivilgesellschaft ein. Schon dieses Verständnis wirft Fragen nach der
Funktion des Parlamentarismus für staatlich verfaßte Gesellschaften
auf. Die Vorschläge des Cardoso-Panels setzten das Verhältnis der UN
zum Parlamentarismus auf die UN-politische Tagesordnung.
Von den 30 Vorschlägen des Berichts sind vier (Vorschläge 13–16)
dem Bereich ›Zusammenarbeit mit gewählten Vertretern‹ (Engaging
with Elected Representatives) gewidmet. 
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Ausgangspunkt der Vorschläge ist eine auf vier Säulen aufbauende
Strategie:

1. Die Parlamente der Mitgliedstaaten sollen UN-Politik systemati-
scher behandeln;

2. Parlamentarier, die an UN-Konferenzen teilnehmen, sollen eine
strategisch bedeutsamere Rolle spielen;

3. Die Parlamente sollen sich stärker in internationale Politikpro-
zesse einschalten;

4. Engagierte Parlamentarier sollen eine institutionalisierte Anlauf-
stelle bei den Vereinten Nationen haben.

Vor allem die Konkretisierung des vierten Punktes stieß im Deutschen
Bundestag auf Widerspruch. Das Panel hatte angeregt, der General-
sekretär solle im Sekretariat ein kleines Verbindungsbüro (Liaison
Unit) für gewählte Volksvertreter einrichten, das die Beteiligung der
Parlamente und Parlamentarier an der UN-Politik organisieren sollte.
In einem Brief an den Bundesaußenminister kritisierte der Vizeprä-
sident des Bundestages, Norbert Lammert4, diesen Vorschlag. Sein
wichtigstes Argument ist, daß die IPU Parlamentariern aus aller Welt
bereits ein institutionalisiertes Forum für die Behandlung von politi-
schen Fragen der Vereinten Nationen bietet.
In der Folge beschloß der Bundestag, sich »mit eigenen Vorschlägen
für die angestrebte parlamentarische Mitwirkung auf der Ebene des
UNO-Systems [zu] beteiligen5.« Der Unterausschuß Vereinte Natio-
nen im Auswärtigen Ausschuß wurde vom Bundestagspräsidium6

mit der Erarbeitung beauftragt. Seine Überlegungen richteten sich
einerseits auf die parlamentarischen Kontroll- und Mitwirkungs-
rechte des Deutschen Bundestages – hier besteht Bezug zu Punkt 1
der Panel-Strategie –, andererseits auf die Gestaltung einer parla-
mentarischen Dimension auf UN-Ebene – Bezug zu den Punkten 2
bis 4.
Die bewertende Einordnung des ersten Teiles setzt eine Bestands-
aufnahme der bisherigen Beteiligung des Deutschen Bundestages an
der UN-Politik voraus, auf der fortschreitende Überlegungen auf-
bauen können. Diese Beteiligung läßt sich in vier Punkten zusam-
menfassen:

1. Unterausschuß Vereinte Nationen im Auswärtigen Ausschuß

In der 12. Legislaturperiode installierte der Deutsche Bundestag einen
Unterausschuß Vereinte Nationen, der seitdem in allen folgenden Le-
gislaturperioden wieder eingesetzt wurde7. Dieser Unterausschuß er-
möglicht die kontinuierliche Erörterung UN-politischer Themen –
unbeschadet des Rechts des Auswärtigen Ausschusses und aller an-
deren Ausschüsse, UN-politische sowie generell globalpolitische The-
men zu behandeln.
In der 15. Legislaturperiode setzte der Unterausschuß auf der Grund-
lage eines Beschlusses des Auswärtigen Ausschusses vom 24. März
2004 die systematische Vor- und Nachberichterstattung der Bundes-
regierung über alle Ministerkonferenzen auf globaler Ebene durch.
Grundlage dafür ist eine jährliche Vorausschau, die kontinuierlich ak-
tualisiert wird. Die Vorausschau für 2005 enthält 35 entsprechende
Konferenzen, bislang sind sieben Vor- und zehn Nachberichte er-
folgt. 

2. Bericht der Bundesregierung über ihre UN-Politik

Der Deutsche Bundestag forderte die Bundesregierung mit Beschluß
vom 22. Juni 2001 auf, ab 2001 alle zwei Jahre einen Bericht über ih-
re UN-Politik zu erstellen8. Der erste Bericht9 erfolgte am 12. Juni
2002, der zweite10 am 8. Dezember 2004.
Mit Beschluß11 vom 30. Juni 2004 forderte der Bundestag die Er-
gänzung des UN-politischen Berichts um einen weiteren Bericht
zur Zusammenarbeit zwischen der Bundesrepublik Deutschland

und den einzelnen, global agierenden internationalen Organisa-
tionen und Institutionen im Rahmen des UN-Systems, insbeson-
dere in den internationalen Finanzinstitutionen, der Internationa-
len Arbeitsorganisation (ILO), sowie der Welthandelsorganisation
(WTO). 
Der erste derartige Bericht wird für den Sommer 2005 erwartet. Zu-
künftig sollen diese Berichte zeitgleich und gemeinsam vorgelegt
werden.

3. Unterausschuß Globalisierung

Zu Beginn der 14. Legislaturperiode richtete der Auswärtige Ausschuß
einen zweiten Ausschuß zu globalpolitischen Themen ein, den Unter-
ausschuß Globalisierung/Regionalisierung. In seinem Abschlußbe-
richt stellte der Unterausschuß vor allem die unzulängliche Beteili-
gung des Bundestags bei Verhandlungen über internationale Verein-
barungen fest12. Seit der 15. Legislaturperiode heißt der Unteraus-
schuß ›Globalisierung und Außenwirtschaft‹. In unregelmäßigen Ab-
ständen fanden und finden in dieser Legislaturperiode gemeinsame
Sitzungen des Unterausschusses Vereinte Nationen und des Unteraus-
schusses Globalisierung statt. Die wichtigsten Tagesordnungspunkte
der gemeinsamen Sitzungen in dieser Legislaturperiode waren die Zu-
sammenarbeit der UN und der internationalen Finanzinstitutionen,
der WTO und der ILO in der internationalen Wirtschaftspolitik sowie
der Beitrag der Bundesrepublik Deutschland zur Entwicklungsfinan-
zierung in den UN, im Internationalen Währungsfonds (IMF) und in
der Weltbank.

4. Enquete-Kommission ›Globalisierung der Weltwirtschaft‹

Die bisher intensivste Arbeit des Deutschen Bundestages zu inter-
nationalen Fragen leistete in der 14. Legislaturperiode die Enquete-
Kommission ›Globalisierung der Weltwirtschaft – Herausforderun-
gen und Antworten‹, sie war mit Plenarbeschluß vom 15. Dezember
1999 eingesetzt worden13. Sowohl in ihrem Zwischenbericht vom
13. September 200114 wie in ihrem Schlußbericht vom 12. Juni
200215 befaßt sich die Kommission mit Fragen der ›Global Gover-
nance‹ und in diesem Kontext mit der demokratischen Legitimität.
Im Schlußbericht wird die Herausforderung der Parlamente behan-
delt (Ziffer 10.4).

Auf dieser Grundlage läßt sich die Beteiligung des Deutschen Bun-
destages intensivieren und systematisieren:

1. Mit der kontinuierlichen Vor- und Nachberichterstattung über alle
Ministertreffen auf globaler Ebene ist ein Einstieg in die systemati-
sche Parlamentsbeteiligung gelungen. Verfahrensmäßig gibt es damit
zur Berichterstattung der Bundesregierung zu EU-Fragen an den Aus-
schuß für Angelegenheiten der Europäischen Union Parallelen. Die
zunehmende Institutionalisierung des EU-Ausschusses16 könnte hier
Vorbild sein. Relevant dafür wäre nicht nur die Berichterstattung über
die Ministerkonferenzen, sondern die frühzeitige Information über in-
ternationale Verträge, die durch das Parlament ratifiziert werden müs-
sen, wie es der Unterausschuß Globalisierung angesprochen hat.
Beide Berichterstattungen sollten die Institutionalisierung des Unter-
ausschusses Vereinte Nationen in der Geschäftsordnung des Deut-
schen Bundestages zur Grundlage haben. Dabei könnte die generelle
Beteiligung des Unterausschusses zu diesen Punkten festgelegt wer-
den, wobei die gleichzeitige Befassung in anderen Ausschüssen er-
halten bleibt. Der Unterausschuß Vereinte Nationen sollte die Befas-
sungen bündeln und in Form von Berichten transparent machen.

2. Der institutionalisierte Dialog mit den Vereinten Nationen und an-
deren globalen Organisationen hat zwei Seiten: die Präsenz des Deut-
schen Bundestages bei Konferenzen der Vereinten Nationen und die



berichtende Präsenz der UN und ihrer Sonderorganisationen im Deut-
schen Bundestag.

a) Unbeschadet regelmäßiger Kontakte von deutschen Parlamenta-
riern zu Organen und Organisationen des UN-Systems und ihrer
Teilnahme an den Konferenzen, sollte die Teilnahme des Deutschen
Bundestages an den Tagungen der UN-Generalversammlung im Rah-
men des ›Parliamentary Hearing‹ der Interparlamentarischen Union
institutionalisiert werden. Abgelehnt wird die förmliche Einbezie-
hung von Abgeordneten in die deutsche Regierungsdelegation – aus
Gründen der Gewaltenteilung und der legitimerweise von Regierungs-
positionen abweichenden Haltungen von Abgeordneten und Fraktio-
nen, zumal der Opposition.

b) Im Bundestag könnte, neben den bereits stattfindenden Besuchen
hoher Vertreter des UN-Systems, ein jährliches öffentliches ›UN-
Global Governance Hearing‹ institutionalisiert werden, an dem hohe
Vertreter vor allem der UN, des IMF, der Weltbank, der ILO und
WTO teilnehmen.

Der Unterausschuß Vereinte Nationen hat seine Arbeit zur parlamen-
tarischen Dimension im System der Vereinten Nationen beendet und
seinen Bericht am 13. Mai 2005 dem Auswärtigen Ausschuß des
Deutschen Bundestages zugeleitet. Der Auswärtige Ausschuß hat
sich in seiner Sitzung vom 1. Juni 2005 damit befaßt.
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